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der für den Wehrmann wichtigen Änderungen. der Vor-
schritten über die Lohn- und Verdienstersatzordnung

1. Anspruchsberechltgung
Der Wehrmann hat Anspruch auf Lohn- oder Ver-

dienstausfall-Entschädigung, wenn er im Kalendermonat
mindestens 3 Tage 4fctii;dienst leistet. Diese 3 Aktiv-
diensttage brauchen nicht aufeinander zu folgen, müs-
sen aber in einen Kalendermonat fallen. Eine Ausnahme
besteht dann, wenn 3 Aktivdiensttage in ununterbro-
chener Folge über das Monatsende fallen. Ein Wehr-
mann, der am 31. Januar einrückt, erhält auch für die-
sen Tag die Entschädigung, wenn er ohne Unterbrechung
mindestens 3 Tage Dienst tut.

Zum Vergleich seien die frühern Vorschriften an-
geführt, wonach der Aktivdienst mindestens 14 'Tage
dauern und in einen Zeitraum von drei Monaten fallen
mußte. Wehrmänner, die aber in den Monaten Novem-
her und Dezember die bisher erforderliche Zahl von
14 Diensttagen nicht erreichten, können für diese Tage
doch noch entschädigt werden, wenn sie in den Mo-
naten Januar bzw. Februar die zur Erreichung der 14

Tage noch fehlenden Diensttage leisten.
Rekruten sind nach den neuen Bestimmungen nun-

mehr schon vom erfüllten 22. Altersjahr an bezugsbe-
rechtigt. Diese Altersgrenze war früher mit dem erfüll-
ten 25. Altersjahr festgesetzt.

Für Wehrmänner, die im Zeitpunkt des Einrückens
arbeitslos waren, fällt der Nachweis von 150 Arbeits-
tagen dahin. Sie sind ohne weiteres anspruchsberechtigt,
sofern sie im Hauptberuf Arbeitnehmer sind.

2. Verwirkung des Anspruches
Der Anspruch auf Lohn- oder Verdienstausfallent-

Schädigung muß spätestens innert 30 Tagen nach der
T'ntZa.siang erhohen werden, unter FerM;irhangs/o/ge im
Unterlassungsfalle.

Wenn der Anspruch innert diesen 30 Tagen gestellt
wird, so kann dem Gesuchsteller die Entschädigung für
höchstens 90 Tage ausbezahlt werden, unbekümmert ob
die effektive Dienstdauer mehr als 90 Tage betragen hat.
Es empfiehlt sich also, die Ansprüche ohne Verzöge-
rung, d. h. jeden Monat, geltend zu machen, um die
Verwirkungsfolge zu vermeiden.

3. Ausmaß der Lohn- und Verdiensiausfall-
entsehädigung
Von einer generellen Erhöhung der Haushaltsent-

Schädigung wurde abgesehen. Dagegen wurde das System
der Zuschläge zur flaushaltentschädigung neu geordnet.
Die Erhöhung beginnt bereits bei einem Lohn von über
Fr. 7.— (bisher Fr. 10.—) und beträgt 10 Rp. auf je
volle 50 Rp. Mehrlohn (bisher 15 Rp. auf je 80 Rp.).
Die Haushaltentschädigung kann dadurch in städtischen
Verhältnissen bis auf maximal Fr. 6.— statt wie bisher
Fr. 4.50 ansteigen.

Eine weitere Verbesserung besteht darin, daß die
bisherige allgemein gültige Höchstgrenze von Fr. 6.—,
für welche die Lohnausfallentschädigung maximal 90 %
des Taglohnes nicht übersteigen durfte, auf Fr. 7.— in
halbstädtischen und Fr. 8.— in städtischen Verhältnissen
erhöht wurde.

Die Haushaltentschädigung darf nur ausgerichtet
werden, wenn der Wehrmann einen eigene« HausZxaZt
führt und in seinem Haushalt seine Frau oder seine
Kinder leben. Wehrmänner, die mit unlerstützungs-
berechtigten Fertcandten einen gemeinsamen Haushalt

führen, erhalten in Zukunft keine Haushaltentschädi-
gung mehr, sondern eine zusätzliche Lohnausfallentschä-
digung, gemäß Ziff. 4 hiernach.

Die Ansätze für die Kinderzulagen bleiben die glei-
chen. P/legekinder gelten nunmehr auch als anspruchs-
berechtigt. Uneheliche Kinder, für die der Wehrmann
nicht wie für eheliche sorgen muß, erhalten in Zukunft
keine Kinderzulage, sondern eine zusätzliche Lohn- bzw.
Verdienstausfallentschädigung. Die Altersgrenze für die
Ausrichtung der Kinderzulage für Kinder von Gewerbe-
treibenden wurde auf 78 Ja/ire angesetzt.

Die Entschädigung für aZZeinsieZientZe JUeZirmänner
beträgt unverändert 50 Rp. im Tage. Die Höhe der
Retriebsbeihil/e /ur Gew;erZ>etreiZ>en<Ze bleibt ebenfalls
unverändert.

4. Die zusäßliche LoInnausfallenlscHädigung
wurde erheblich ausgebaut. Sie ist für alle diejenigen
Fälle bestimmt, in denen der Wehrmann recZitZicZie oder
sittliche Unterhalts- oder Unterstützungspflichten gegen-
über Personen zu erfüllen hat, die nicht bereits in der
Haushaltentschädigung inbegriffen sind oder für die er
keine Kinderzulagen erhält. Bisher war die Anspruchs-
berechtigung für solche Fälle begrenzt, in denen eine
rechtliche Unterstützungspflicht bestand. Durch die
neuen Bestimmungen soll der Wehrmann durch die zu-
sätzliche Entschädigung in die Lage versetzt werden,
sittlichen Unterstützungspflichten gegenüber Schwieger-
eitern, verschwägerten Personen, Pflegeeltern usw. nach-
zukommen.

Anderseits ist die Auszahlung einer zusätzlichen
Lohnausfallentschädigung für Unterstützte an folgende
Voraussetzungen geknüpft:

a) Nachweis, daß der Wehrmann die Unterstützungs-
pflicht bereits vor dem Einrücken erfüllt hat und
in welcher Höhe, ferner daß die unterstützten Per-
sonen nicht in der Lage sind, für ihren Lebensunter-
halt selbst aufzukommen.

b) Behördliche Abklärung der Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse der unterstützten Personen.

Die Höhe der zusätzlichen Lohnausfallentschädigung
richtet sich in jedem einzelnen Fall nach der Hohe der
tatsächlichen /lu/teendungen und beträgt im Maximum:

in
ländlichen halbstädtischen städtischen

a) Für unterstützte Personen, Verhältnissen:
die im Haushalt des Wehr-
mannes leben 1.— 1.20 1.50

b) Für unterstützte Personen,
die außerhalb des Haus-
haltes des Wehrmannes
leben:
für eine Person 2.40 2.85 3.25
für jede weitere Person 1.— 1.20 1.50

Die gesamte Lohnausfallentschädigung darf jedoch
im Einzelfall die bisherige Maximalgrenze von Fr. 12.—

pro Tag nicht überschreiten.

5.Zusäf5licheVer<lienslausfalIentscliädIgung
Für das Gewerbe und die Uandwirtscha/t ist die

Uin/iihrung einer zusätzlichen Uerdiensfau.s/allent.s'rhä-
digung neu beschlossen worden.
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Demnach erhalten Betriebsleiter auf ein spezielles
Gesuch hin nunmehr ebenfalls eine zusätzliche Entschä-
digung. Die Ansätze und Bedingungen sind die gleichen,
wie für die zusätzliche Lohnausfallentschädigung.

Die bisherigen Höchstgrenzen für die Verdienstaus-
fallentschädigung von Fr. 7.— in ländlichen, Fr. 8.50
in halbstädtischen und Fr. 10.— in städtischen Verhält-
nissen bleiben jedoch unverändert.

*
Diese neue» Uor.se/iri/ten treten mit Wirkung ah

1. Januar 1941 in Kraft. Sämtliche Haushaltentschädi-
gungen sind in Anpassung an diese Vorschriften neu

Vom „//fVö/ic/en"von einst zum

Wenn auch die ärztliche Versorgung der Kriegsver-
letzten einen nie zuvor gekannten Hochstand erreicht
hat, so ist es dem Arzt doch nicht in allen Fällen mög-
lieh, weitgehende Eingriffe, wie beispielsweise eine Am-
putation, zu vermeiden. Doch gerade hier bewährt sich
in der Folge sein Können aufs schönste, dann nämlich,
wenn es gilt, die entstandene Benachteiligung auszuglei-
chen. Was hierfür heute geleistet wird, geht aus einem
Gespräch mit Prof. Dr. L. Kreuz, dem ärztlichen Leiter
eines der größten Militärlazarette, des Oskar-Helene-
Heims in Berlin-Dahlen, hervor. — Aus dem Park des
Lazaretts unter den Bäumen schallt fröhliches Lachen.
Junge kräftige Gestalten in blauen Trainingsanzügen
sind dort zu sehen. Und soeben werden Reitpferde, fer-
tig gesattelt, von der Straße hereingeführt. Das ist nun
wirklich erstaunlich. Reitpferde in einem Lazarett, das

nur für schwere Verwundungen da ist? — Und an die-
sen Anblick knüpft das Gespräch mit Prof. Kreuz, dem
ärztlichen Leiter des als orthopädische Universitätskli-
nik und Schulungsanstalt in der ganzen Welt bekannten
Oskar-Helene-Heims, an. Reitpferde jawohl; auch das
Reiten gehört zu den besonderen Sportübungen, durch
die der Kriegsverletzte sein Körpergefühl und seine Si-
cherheit zurückgewinnen soll. Bein- und Armamputierte
lernen reiten und gewinnen dadurch von neuem Mut
und Zutrauen zum eigenen Können. Oder etwas ande-
res: Wer wäre früher darauf gekommen, jemanden, der
ein Bein verloren hat, ausgerechnet zum Hochspringen
zu ermuntern? Oder zum Kugelstoßen? Und doch zei-
gen diese Uebungen, die heute in keinem Heimatlazarett
versäumt werden, dem Betreffenden hesser als lange Er-
klärungen, wie er sich zu verhalten hat, um mit den ver-
änderten Gleichgewichtsverhältnissen seines Körpers
fertig zu werden. Von der starken seelischen Auswir-
kung zunächst noch gar nicht zu reden. — Früher da-
gegen Es ist noch gar nicht so lange her, da war der
Begriff des Kriegsverletzten enge verknüpft mit dem
bittern Bild des Invaliden. Der Drehorgelspieler mit
dem Stelzbein und den Tapferkeitsmedaillen auf der
Brust, der einarmige Bettler mit der Soldatenmütze, die
er einst im Feldzug getragen hatte —-, das waren Gestal-
ten, die nicht nur in den Romanen des vorigen Jahr-
hunderts vorkamen. Es gab sie wirklich. Freilich waren
nicht nur die sozialen Zeitverhältnisse daran schuld,
auch die ärztlichen Kenntnisse auf dem Gebiet des
Gliederhaues und der Wiederherstellungschirurgie steck-
ten noch in den Kinderschuhen. Wer einen Arm ver-
loren hatte oder ein Bein, der blieb doch mehr oder
weniger ein «Krüppel», und dieses böse Wort bestimmte
sein weiteres Lehen. — Heute dagegen? In der Buch-
binderwerkstatt des Oskar-Helene-Heims arbeitet z. B.

festzusetzen. In jedem Fall, wo sich eine Aenderung in
der Höhe der Entschädigung ergibt, ist ein neuer Melde-
schein auszufüllen. Die bisher ausgerichteten zusätzli-
chen Lohnausfallentschädigungen sind einer Revision
zu unterziehen.

Gewerbetreibende, die Anspruch auf eine zusätzliche
Verdienstausfallentschädigung erheben, müssen ein ent-
sprechendes Gesuch einreichen.

Die neuen Formulare Meldeschein und Gesuch um
zusätzliche Entschädigung stehen bei den Kassen sowie
bei den militärischen Dienststellen zur Verfügung. Für
weitere Auskünfte wende man sich an die Geschäfts-
stellen der Kassen.

Kriegsverletzten von heute
er Mi/i/ärarzi sdia//i neues ZeDen
ein schwer Armbeschädigter. Eine Hand war nicht mehr
zu retten. Aber ist er nun «unbrauchbar»? Alles andere
denn das! Als voll einsatzfähige Arbeitskraft steht er an
der Buchpresse, verrichtet er andere Arbeiten. Aerzt-
liehe Kunst hat ihm das ermöglicht, indem sie den Un-
terarm zwischen den beiden parallellaufenden Armkno-
chen Elle und Speiche spaltete, sie mit Muskelwülsten
und Haut umlegte und so eine natürliche Greifzange
schuf, die einer Prothese gegenüber nicht nur den Vor-
teil der freien Beweglichkeit, sondern auch den des
Tastgefühls hat. Noch ein Beispiel; es kommt vor, daß
bei Armschüssen die Nervenbahn verletzt wird, die die
als Fingerstrecker bezeichneten Muskeln versorgt. Der
so Verwundete verliert dadurch die Fähigkeit, die Fin-
gerstrecker zu betätigen, d. h. die gekrümmten Finger
wieder auszustrecken. Es versteht sich von selbst, daß
die Hand dadurch praktisch gebrauchsunfähig wird.
Aber muß sie so bleiben? Der Arzt sagt nein. Drei Mög-
lichkeiten des Helfens gibt es. Zuerst wird er versuchen,
die zerstörte Nervenleitungsbahn durch Zusammen-
nähen wieder herzustellen. Bleibt dieser Versuch erfolg-
los, kann man mittels einer am Unterarm befestigten
Hülse, von der Gummizüge zu den Fingern führen, eine
künstliche Fingerstreckung bewerkstelligen. Der kühnste
Versuch der Wiederherstellung in Fällen, wo die Ner-
venbahnen endgültig ausgefallen sind, besteht aber
darin, eine Nervenüberpflanzung Muskelüberpflan-
zung) durchzuführen. Man nimmt Muskelmasse von den
erhaltenen Beugemuskeln der Handbeugergruppe und
schafft damit gewissermaßen neue Fingerstrecker. Das
gewaltige Anpassungsvermögen des Körpers, das auch
diese Muskeln sich sozusagen «umstellen» läßt, ermög-
licht den guten Erfolg dieser Operation. Schließlich
noch eine. — Knieschüsse gehören seit jeher zu den
«bösen» Verwundungen. Sehr häufig kommt es in der
Folge zu Eiterungen, die einen Ausfall von Knochen-
masse mit sich bringen und schließlich zu schweren Un-
terschenkelverkrümmungen in Form von 0- oder X-Bei-
nen führen können. Auch hier greift der Operateur mit
einer Wiederherstellungsoperation ein, die das Bein
wieder gerade richtet, und vor allem, dies ist das wich-
tigste, dem Fuß seine natürliche Stellung wieder gibt.

Damit der Arzt aber neues Lehen schaffen kann, ist
eins unentbehrlich: die Mitarbeit des Verletzten selbst.
Und das ist wahrhaft erfreulich, es erleichtert den Aerz-
ten die Arbeit und gibt ihnen immer wieder neuen An-
trieb •— zu sehen, wie die Soldaten, selbst die Schwer-
verwundeten, von dem eisernen Wunsch und Willen be-
seelt sind, so rasch wie möglich wieder leistungsfähig
zu werden; nur in zwei Fällen von rund 150 trafen die
Fürsorgeoffiziere, die Aerzte und der Unteroffizier, der
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